
:1 
Amt der Steiermärkis~hen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

. .../ GZ. : Präs - 22.00-54/90-3 Graz, am 16. Februar 1990 

Ggst.:Preisgesetz; 
Entwürfe eines Preisgesetzes 1990, 
eines Energie-Preisgesetzes und 
eines Preisauszei~hnungsgesetzes -
Beguta~htungsverfahren. 

Tel.: (0316)877/2428od. 
2671 

Datum: 2 2 rE ~~ 1000 • I ......... .J..., 

, .. //;1:/ 
.' : Vertei It ,:-<I)~ . ..... ___ . /t1.i:i:L,~_ 

~em Präsidium des Nationalrates, 1010 'w'ien, «--;{'-o '- . 
. Dr. i<arl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdru~ken); ~~. l~ CL~L~t~A 
2. allen steiris~hen ~litgliedern des Nationalrates; 0 
3. allen steiris~hen j/li tgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, 
S~henkenstraße 3, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F .d.R.d.A.: 
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A cl S eHR 1FT 

AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEK LANDESREGIERUNG 

8011 Graz., Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

Präsidialabteilung 

8011 Graz.. Hofgasse 15 

D\'R 0087122 

Bearbeiter 
Dr.Marlies Skorscheni 
Telefon DW (0316) 877/ 2092 
Telex 311838 lrggz a 
Tdefax (0316) 877/2339 

Paneienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 t,lhr 

Bitte in der AntwOrt das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 22.00-54/90- 3 Graz, am 1 6. Fe b. 1990 
Ggst Preisgesetz: 

Entwürfe eines Preisgesetzes 1990, 
eines Energie-Preisgesetzes und 
eines Preisauszeichnungsgesetzes -
Begutachtungsverfahren. 

Bezug 36.343/50-III/7/89 

Zu den mit do.Note van 4.Jänner 1990, obige Zahl, ÜbeIlTlittelten Entwürfen 

eines Preisgesetzes 1990, eines Energie-Preisgesetzes und eines Preis­

auszeichnungsgesetzes wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Der ausdrücklich von der österreichischen Bundesregienmg erklärte 

Wille einer Teilnahme ÖSterreichs an den Ellropäischen Gemeinschaften 

macht auch eine Neuregelung des Preisrechts erforderlich. Den vorliegenden 

Entwürfen wird daher grundsätzlich zugestinmt, wenn sie auch zur Fest­

stellung Anlaß geben, daß ihre Administratiat zu einer erheblichen 

finanziellen Mehrbelastung der Länder führen wird. 

Zu.den Entwürfen wird im einzelnen bemerkt: 

Zmn Entwurf eines preisgesetzes 1990: 

. 
In den letzten ~ahren hat der Bundesminister fÜr wirtschaftliche Ange-

legenheiten von dem· ihm nach dem Preisgesetz, EGBl.Nr.260/1976 in der 

Fassung des Bundesgesetzes EGBl.Nr .337/1988, zustehenden Recht auf Preis­

bestinmung kamn noch Gebrauch ganacht und auch val einer Bestimnung der 

Preise fÜr Gnmdnahrungsmittel Abstand gencmnen. Mit dem vo;-liegenden 
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EntvlUrf soll wegen einer Teilne.h;ne Österreicl'i.8 ?..n der t:G schon jetzt die 

nSglichkei t beseitigt ltlerden. -preisbestimend gegen überhöhte Preise oder 

ge~en Preistreiberei einzuschreiten. 

!:Jie "Seregulierung" wird als so dringlich c:ewertet, daß das Außerkra..-f'ttreten 

des ?-el tenden Preisgesetzes mit 30. Jtmi 1992 nicht abgewartet werden kann. 

Fs ~':ann auch nicht ausgeschlossen werden, daß die geplanten ;··Taßn2.1r.Jen zur 

Dere&.'Ulierung dieser Rechtsmaterie hinsichtlich des Preisniveaus nicht zu 

einer vorzeitigen ftngleichung an die Lärßer der Euro~äischen C~~einschaft. 

sondern zu einem weiteren Auseinander~~affen führen werden, zumal die Preise 

cestirr~ter Grundnahrun?SIDittel in Österreich bereits jetzt erheblich höher sind 

als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. So hat die mit ftblauf des 

31 . Juli 1939 eriolfte A1L.+'hebunf" der Delegierung zur FleischpreisbeBti:mlung :all­

Iv"eise zu einem eMpfindlichen Ansteüfen von Fleischpreisen ge:f"ührt. 

Ab,gesehen davon, daß eine Verteuerung der TlTettbewert-sf"ähigkei t Österreichs 

li..Y1d seinem Frerr..denverkehr nicht f"orderlich ist. muß cerücksichtigt ~"erden, 

daß den Y.:onsumenten vor allem im ländlichen Bereich keine ocer nur den 

Einkauf verteuernde Ausweichmöglichkeiten liegeben sind. ::J.nko'T'!J"".enssch~,,-ache 

Familien und Konsumenten !!lit ein~eschränkter :'bbiliät wU.rde eine solche 

Entwicklung ebenfalls spürbar belasten. 

Die Eeibehal tung des Tatbestandes der Preistreiberei dürfte ~·.rohl nicht elen 

Richtlinien der EG ·.vidersprechen, weil nur Preise reduziert werden kärmen. 

die 1er ~Tarktsitutation nicht angepaßt sind. Die in den ~rläutertmgen ZUIll 

Ausdruck febrachte BefÜrchtung ist nach den Ablaufmecl1..anismen der r,jTarktwirt­

schaft nicht schlüssig., weil Importeure. die fÜr ausländische Faren gleicher 

Art und Eescr..affenhei t wegen der :E1nfuhr- und Transportkosten erheblich mehr 

verlan€en, kaum ~löglichkeit hätten, Käufer fur ihre ~varen zu finden. Es ist 

anztmehmen, daß stets billigeren inländischen T:;aren der :deichen Art l.md 

Beschaffenheit der Vorzug gegeben wird. 

rer \I/egfall der Eestimrnung liDer die Preistreiberei ist zweifellos ein 

schwerwiegender Eingriff in den bestehenden Konsumentenschutz. Die bisher 

bestehenden Schutzbestimmungen gegen Preistreiberei sollten daher 1;:)eiCehal ten 

"~rerden. 

liTenn schon im allgemeinen nach dem vorliegenden Entwurf die Errächtipt.mg 

zur behördlichen Preisbestimmun? auf die F"älle einer Versorrun,,gsstärung ein­

peschränh.-t '",erden sollte, hätten im ~ '3 Abs. 1 zur:indest die vi'orte "fUr die 
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Dauer von höchstens sechs I:onaten" sOlde das ~'!ort "übereinstirYllI!end" ir.1 Interesse 

nes v.:onsumentenschutzes zu entfallen: § 3 Abs. 2 \väre zu streichen. 

Sie NeueinfÜhrung einer S"trafmöflichkei t f"ur die Unterscf'.rei tun,q eines 

behörclich bestimmten Fest- oder r"Tindestpreises wird fUr nicht notwendig erach-:et. 

Ir;) übri?en besteht in Krisenzeiten. auf die das Gesetz in erster Iinie ~bziel t. 

~~aum Gefahr, daß ~';aren zu Schleuderpreisen abE"esetzt \·lercl en. 

Jedenfalls in Krisenf'a.llen ist die ~''ä hlirlrung der Pundesgendarr.erie lmd der 

:=undespolizeibehörden bei der UberwachunB' der :2nhal tung behördlic~ bestimter 

Preise unerläElich. 

~u.r:1 Fntl-:urf eines :'ner';:J'ie-PreisB'esetzes: 

Im Einblick auf die topograiischen Gegebenheiten ~sterreichs und die 

Ausle~g des Energiewegenetzes ist es nicht vertretbar, die Eneroierreis­

bestil11rlung auf Landesebene vorzusehen, da dafür ein stab von Ex"Derten, \,,'ie 

er dem BundeBr'linister zur Ver:f"1igun~ steht, von jedem einzelnen BundeslE'nd 

eingerichtet \>!erden müßte. Aufgrund der bei der Preisbestirnmung zu be~::.Chtenden 

Grundsätze (§ 2 des Entwurfes) wird nicht nur das Verfahren kostenauf~'rendiJJer 

als bisher, es müssen vieL~ehr auch Doppelgleisigkeiten, zeitliche Verschieblm­

Den lUld Verzerrungen im S"trompreisferu~e die Folge sein. :gei den Verhandlum"en 

wäre der Spielraum der Länder eingeschränkt. weil bei der Preisbestir:-rnung d~r 

Preis des Verbundstrons ~~iterhin in der Zuständigkeit des Bundesministers 

verbleibt. 

Die vorn Bund f'ur sich in Anspruch genommene beträchtliche Kosteneinsparlmf durch 

die ~vei tgehende Übertra,gung der Vollz~ehungskompetenz an die Länder id.rd zu einer 

erheblichen Mehrbelastung in den Ländern fUhren. Diese Yetrbelastunp." mii'?te 

~edenfalls im Rahmen des Finanzauspleiches abFe~olten werden, was .jedoch eine 

der Anzahl der Bundesländer entsprechende Vervielfachun~ bedeuten vmrde. 

Im Falle der ttbertr8?unp der Kompetenz auf die länder würde von der 

Öffentlichkeit auch der Vorwurf der Parteilichkeit und Befangenheit erhoben 

werden. zurnal die Landesgesellsch8-Tten im Eigentum der Länder stehen. 

Zu § 2: 

Dem Gesetzestext ist nicht zu entnehmen, ob die Preisbestimrr.ung aus­

schließlich durch individuellen Verival tungsakt oder - der bisherigen Pr~xis 

entsprechend - auch durch Verordnung erfolgen ~~n" 
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Zu § 3 Abs. 1 und 2: 

Im § 3 Abs. 2 ist das ~!,rort "kann" durc!1. "hat" zu ersetzen. 

Es wäre eine Klarstellunf erforderlich, ~aß den I2ndern, die nunmehr 

Tarife r.ach den genannten Grundsätzen festzulegen haben, ein -~nhörtmasrecht 
ein~eräu,..t ',\'ird. 

Z1.< S,~~~~~ 
?Ur Y~isenzeiten ist jedenfalls die Ko~~etenz des ~desrr:inisters vorzu­

sehen. 

Z\.~ n : ~ "1· Abs .. 2, 5 _und 6..:.. 

rie Tariffestlegung für den Verbundkonzern sowie rur die Abgabe 

von imFortiertem oder im Inland gerörderten ~dgas liegt nach wie vor 
beim 3unde~inister. Auch hier ist, wie bei der Festlegung der Tarifgrund­

sätze, ein ~'~itspracherecht der Länder nicht vorgesehen. 

Zu § 6: 
Aus Gründen der t~ersichtlichj(eit sind die ~estiwmun2en über das vo~ 

Pu..YldeSI!linister durcl:zufÜhrende Verfahren und die von den Ländern durchzu­

fÜhrenden Verfahren in eigenen Absätzen zu 8ehandeln. 
Zu ~, 14 Abs.2: 

Im Hinblick auf die Vielzahl der kleinen und mittleren E\~J ist die 
Ühergangszeit zu kurz bemessen. 

Im Interesse des KOnsumentenschutzes. dem ein Preisauszeichnunfs~esetz 
vornehmlich zu dienen hat. wäre eine gründliche ttberarbeitun~ des vorliependen 

~ntwurfs erforderlich. IS stellt beispielweise die bundesdeutsche Preisan~aben­

verordnung 1 SE5 viel höhere Anforderungen bezüglich einer ordnungsfemäßen Preis­
auszeichnung: sie f!eht u.a. vom Eegriff der ge"rerbsmäßigen Veräußerunu aus und 
erfaßt im § 3 Abs. 1 alle wesentlichen Leistungen. 

Grundsätzlich muß gefordert werden, daß ausgestellte ',varen wie bisher :r.i ttels 

Preisschild ausgezeichnet werden, wobei eine eindeutige Zuordnung der ?reise 

erforderlich ist. lockerungen im Sinne des § 14 in Form von Sonderregelungen 
sind im Interesse der Konsumenten nicht vertretbar. 

Die Pflicht zur Preisauszeichnung muß für alle Unternehmen sov.i.e f"ur alle 

Sachgüter und Leistungen. die gewerbsmäßig angeboten werden, gelten. 

t 
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Zu den §) 3 und 5: 
Die Formulierung wuß zweifelsfrei erkennen lassen, daß nicht Personen 

sondern bestimmte Unternehmen (nicht T':nterneruner) ~er :::r?Jlchenf"emeint 

sind. 
:t: S 6: 
~er ::?egri:::f des "Y-..leineren Petriebes" hat herei ts in der Ver;"2nc:enhei t 

zu Schw~eri~keiten geführt und ist auch durch eie Rechtsprechunr dee 

Verwaltungsgerichtshofes nicht ausreichend ~..larr-estellt. Fine nähere 

Definition ist daher erforderlich. 
Zu § 10 Abs.3: 

Um eine ~achträgliche Kontrolle zu gewährleisten, ~~S klar normiert sein, 

d~ bei Selbstbedienung der Preis auf dem Sachgut oder seiner UrrhüllQ~g ange­

bracht werden muß, ~venn kein automatisches Ablesesystem rli t ;','e.renzuordnung 

verwendet wird. 
Zu ~ 12: 

Eei T1verbung iiir den Einkauf im Ausland ist gemäß 'Abs. 2 nicht nur der 
:qinweis. daß bei der :Ei!lfuhr nach Österreich Zoll- Ufl.d andere :2:inC"an,gsabeabe!l 

zu entrichten sind. anzuführen. Die Einaangsabgaben müssen auch der Fähe nach 

beziffert werden. 

Zu ~ 16: 

Sollte die bisher vorgesehene Mitwir~~~spflicht der Pun~esgenn2rmerie 

und der Bundespolizeibehörden tatsächlich entfallen, !I'.Üßte der Bund. ~en 

Ländern und Städten mit eigenem statut alle Kosten iM Pah~en des ~i!lanz­
ausgleichs abgelten. Es wird in diesem Zusamme~~ang auf den EeschluC ~er 
Landesfinanzreferentenkonferenz vom 3.[ovember 1S69 hinge\'o'iesen. 

Dem Präsidium des ~rationalrates Iorerden 25 Abdrucke dieser stellQ'1.g­

nah~e un~ittelbar zugeleitet. 

Für die steiermärkische Landesregierun~: 
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